
Haushalt 2021/2022
Sondersitzung Finanzausschuss 

am 22.02.2021

22.02.2021



Übersicht über die Änderungsanträge

Fraktion
Eingang 

am…
BV Bemerkung

CDU-Fraktion 17.02.2021 BV-V/07/0374-03-01

19.02.2021 BV-V/07/0374-03--01 inkl. Stellungnahme der Verwaltung

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

15.02.2021 "Wunschliste"

18.02.2021 Konkretisierung per E-Mail

19.02.2021 BV-P-ö/07/0063

Fraktion DIE LINKE und 
PARTEI MENSCH UMWELT 
TIERSCHUTZ 

10.02.2021 BV-P-ö/07/0052

Fraktion BG/FDP/KfV 22.02.2021 BV-V/07/0374-03-02

SPD-Fraktion 08.02.2021 BV-V/07/0374-02-01
10.02.2021 BV-V/07/0374-02--01 inkl. Stellungnahme der Verwaltung
15.02.2021 BV-V/07/0374-02--02 Konkretisierung der Vorlage

AfD-Fraktion in der 
Greifswalder Bürgerschaft 

17.02.2021 BV-P-ö/07/0058

17.02.2021 BV-P-ö/07/0059
17.02.2021 BV-P-ö/07/0060

17.02.2021 BV-P-ö/07/0061



Veränderungen der Verwaltung

2021 2022

lfd. ErgHH lfd. FinHH Investitionen lfd. ErgHH lfd. FinHH Investitionen

Ansatz 05.02.2021 - 8.956.900 - 903.800 - 30.860.000 - 13.887.700 - 5.562.200 - 14.452.400 

neue Veränderungen + 180.000 + 180.000 - 389.300 + 311.000 + 111.000 + 175.000 

neuer Ansatz (22.02.2021) - 8.776.900 - 723.800 - 31.249.300 - 13.576.700 - 5.451.200 - 14.277.400 



Entwicklung des Finanzvortrags
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Entwicklung des Ergebnisvortrags
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Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage
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Ausschuss für Ausschusses für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen am 22.2.2021 
 
 
Vorschlag der Stadtwerke Greifswald GmbH und der Verwaltung als Alternative zu den Änderungsanträgen zum HH zur Kapitalzuführung 
an die Stadtwerke Greifswald GmbH (SWG) und zum Verzicht auf Gewinnausschüttung  
 
Verschmelzung der Bildungszentrum in Greifswald gGmbH (BiG) auf die SWG rückwirkend zum 1.1.2021 

 mit der Folge, dass das Vermögen der BiG der Stadtwerke Greifswald GmbH durch den Verschmelzungsgewinn zufällt; liquides 
Vermögen der BiG beträgt ca.3 Mio. €  

 zusätzliche Ergebnisauswirkung in dieser Höhe bei der SWG‚ die der Gewinnrücklage und damit dem Eigenkapital zugeführt 
werden 

 
Handlungsnotwendigkeit in Bezug auf die BiG  

 2019 wurde der dauerdefizitäre Bildungsbetrieb der BiG eingestellt, Geschäftstätigkeit seitdem nur über den Mitgesellschafter 
 Verlust der Gemeinnützigkeit droht  
 notwendig wäre die Liquidation/Auflösung der Gesellschaft mit der Folge, dass das Vermögen der BiG, das die 

Stammkapitalanteile der Gesellschafter übersteigt, an die Stadt ausschließlich für gemeinnützige Zwecke fällt 
 Zeitpunkt des Kapitalzuflusses bei der Stadt noch ungewiss und abhängig vom Verfahren (ggf. Verzögerung bis 2023)  

 
Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorschlages 

 Kauf des Geschäftsanteils des Mitgesellschafters Museumsverein durch die SWG 
 Änderung des Gesellschaftsvertrags des BiG mit Löschung der Verpflichtung, das Vermögen des BiG an die UHGW für 

gemeinnützige Zwecke auszukehren ist 
 Verschmelzung auf die SWG nach Vorliegen der Jahresabschlüsse 2020 
 Notwendige Beschlüsse im Aufsichtsrat und der Bürgerschaft (März und Juni 2021 - Aufsichtsrat, Juni 2021 -Bürgerschaft) 
 notarielle Eintragung muss bis spätestens 31.8.2021 erfolgen 

 
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 

 keine zusätzliche Belastung des vorliegenden Haushaltes der Stadt im Fall des Verzichts auf Änderungsanträge 
 
weiterer Vorschlag der Verwaltung: ebenfalls Verzicht auf Mittelzuweisung 2022 für den ÖPNV aus dem städtischen Haushalt; wobei eine 
Mittelzuführung durch die SWG an die VBG aus den „BiG-Mitteln“ für 2022 noch geprüft werden muss 
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